
Anhang II: LCR Offenlegungsvorlage und die Vorlage zu qualitativen Informationen über die LCR 

LCR-Offenlegungsvorlage zu quantitativen Informationen über die LCR, die Artikel 435 Absatz 1 Buchstabe f 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ergänzt.  

 

 

Zweck: Offenlegung der Ebene und der Komponenten der LCR 

  

 

Anwendungsbereich: Der Anwendungsbereich richtet sich nach den Vorgaben unter Nr. 1 und Nr. 3 des 

Rundschreibens  

 

 

Inhalt: Quantitative Informationen  

 

 

Häufigkeit: Mindestens einmal pro Jahr  

 

 

Format: Fest 

 

 

 

 

 



 

 



EU- 
20a  

Vollständig  
ausgenommene Zuflüsse  

   
      

   
      

EU- 
20b  

Zuflüsse, die einer  
Obergrenze von 90 % 

unterliegen  
   

      
   

      

EU- 
20c  

Zuflüsse, die einer  
Obergrenze von 75 % 

unterliegen  
   

      
   

      

 
 
 

 

Vorlage zu qualitativen Informationen über die LCR, die die LCR-Offenlegungsvorlage ergänzt  

 

Zweck: Offenlegung weiterer Erläuterungen über die in der LCR-Offenlegungsvorlage enthaltenen  

Positionen  

Anwendungsbereich: Der Anwendungsbereich richtet sich nach den Vorgaben unter Nr. 3 des 

Rundschreibens  

Inhalt: Vor allem qualitative Diskussionen, die durch quantitative Informationen unterstützt 

werden könnten  

Häufigkeit: Mindestens einmal pro Jahr  

Format: Flexibel  

 

Konzentration von Finanzierungs- und Liquiditätsquellen    

Derivatepositionen  und  potenzielle  
Besicherungsaufforderungen    

Währungsinkongruenz in der Liquiditätsdeckungsquote    



Eine Beschreibung des Zentralisierungsgrads des 
Liquiditätsmanagements und der Interaktion zwischen den 
einzelnen Instituten der Gruppe    

Sonstige Positionen in der LCR-Berechnung, die nicht in der LCR-
Offenlegungsvorlage erfasst sind, aber die das Institut als für 
sein Liquiditätsprofil relevant betrachtet    

   


